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 Veröffentlicht am 04.12.1962

Norm

KlGG §6 Abs2 litf

Rechtssatz

Die bloße Tatsache, daß der Verpächter die Pachtliegenschaft zur Abdeckung von Schulden günstig verkaufen könnte,

stellt keinen Kündigungsgrund nach dem KlGG dar, so daß kein Anlaß besteht, die beiderseitigen Interessen im Sinne

des § 6 Abs 2 lit f KlGG gegeneinander abzuwägen.
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